
Fach Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign. Anz. Sign.

01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

12)

Grund

(S,K,E,U)

Signum SKL

ganztägig (Anz.)             
E U

std.weise(Anz.)             
E U

Sorgeberechtigte / 

Volljähriger

Seite 1/2

Datum

Klassenstufe  …….. Halbjahr(I/II) ……..
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Schuljahr               20..…./……

Gymnasium Bad Salzungen 
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Legende: S Abwesenheit des Schülers wegen Teilnahme an Schulveranstaltungen wie Olympiaden, Wettkämpfen. (Zählt als anwesend.)

K Fehlen wegen Krankheit (Arztbesuch, ärztl. Bescheinigung, Entschuldigung durch Sorgeberechtigen bzw.Volljährigen (ThürSchulO §5)

E Freistellung durch Stammkursleiter/Schulleiter/Schulamt (ThürSchulO §7)

U Entschuldigtes Fehlen, da keine zutreffende Entschuldigung vorgelegt wurde.

§5 ThürSchulO §7 ThürSchulO

Summe

Fortsetzung                         

von Seite 1                      

Fach

Datum Datum Datum DatumDatum Datum Datum Datum Datum DatumDatumDatumDatum

(1) Schüler können in dringenden Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag der Eltern beurlaubt werden. Die aus religiösen Gründen erforderliche 

Beurlaubung ist zu gewähren. 

(2) Zuständig für die Entscheidung ist 

1.  der Klassenlehrer bei Beurlaubungen bis zu drei Unterrichtstagen, 

2.  der Schulleiter bei Beurlaubungen bis zu 15 Unterrichtstagen sowie bei Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien, 

3.  das Schulamt in den sonstigen Fällen. 

Sollen Schüler mehrerer Schulen zur Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen beurlaubt werden, so entscheidet das Schulamt.

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung 

teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich von den Eltern unter Angabe des Grundes zu verständigen.

(2) Bei Erkrankung an mehr als drei aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen ist bei Wiederbesuch der Schule eine Mitteilung der Eltern über 

die Dauer der Krankheit vorzulegen. Dauert die Erkrankung mehr als zehn Unterrichtstage, so kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses verlangen. Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, so kann die Schule 

die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen.


